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Beratungsfolge Sitzungstermin
1 | 01-Ausschuss fiir Klimaschutz, Umwelt und Planung 27.08.2024
2 | 01-Samtgemeindeausschuss 27.08.2024

Betreff:

62. Verfahren zur Anderung des Flichennutzungsplan - Sehlinger Weg Kirchwalsede

Beschlussvorschlag:

a) Die im Rahmen der friihzeitigen Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung vorgetragenen
Anregungen und Stellungnahmen werden entsprechend der beiliegenden Abwagung
behandelt.

b) Der Samtgemeindeausschuss beschlieBt die 6ffentliche Auslegung des Entwurfes der 62.
Anderung des Flichennutzungsplanes einschlieRlich Begriindung und Umweltbericht in der
vorliegenden Fassung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behorden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB.

Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.

Problembeschreibung/Begriindung:

Der Samtgemeinderat hat in der Sitzung am 27.02.2022 die Einleitung des Verfahrens zur 62.
Anderung des Flichennutzungsplanes fiir den Bereich Kirchwalsede - Sehlinger Weg und die
friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemiR § 3 Abs. 1 BauGB sowie die friihzeitige
Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB
beschlossen.

Die Planungsunterlagen des beauftragten Planungsbiiro MOR waren in der Zeit vom
12.04.2024 bis zum 13.05.2024 zu jedermanns Einsicht im Internet unter
https://www.bothel.de/rathaus/bauleitplanung.html| abrufbar. Zusatzlich lagen die
Planunterlagen (Vorentwurf) im v. g. Zeitraum im Rathaus der Samtgemeinde Bothel
offentlich aus. Zudem erfolgte zeitgleich die friihzeitige Beteiligung der Behoérden und
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sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB. Im Rahmen der Beteilung gem.
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sind einige Anregungen und Stellungsnahmen eingegangen,
die mit Hilfe des Planungsbiiros MOR gesichtet und bewertet wurden und denen
entsprechende Abwagungsvorschldage erarbeitet wurden. Diese sind als Anlage beigefiigt. Es
wird empfohlen, die vorgetragenen Anregungen und Stellungsnahmen entsprechend dieser
Abwaéagung zu behandeln.

Weiterhin wurden aufgrund der Anregungen und Stellungnahmen die Planunterlagen fiir die
62. Anderung des Flichennutzungsplanes iiberarbeitet und die Begriindung wurde um einen
Umweltbericht ergdnzt. Die Entwurfsunterlagen (Planzeichnung, Begriindung und
Umweltbericht) liegen dieser Beschlussvorlage als Anlage bei. Es wird vorgeschlagen, mit
diesen Entwurfsunterlagen gemall § 3 Abs. 2 BauGB in die 6ffentliche Auslegung zu gehen und
gleichzeitig die Trager offentlichen Belange gemal § 4 abs. 2 BauGB zu beteiligen.

Anlagen vorhanden: [X] Ja

62. Anderung des FNP — Begriindung (Entwurf)
62. Anderung des FNP — Planzeichnung (Entwurf)
62. Anderung des FNP — Abwigung

62. Anderung des FNP — Umweltbericht

Finanzielle Auswirkungen: [ ]Ja  [X] Nein
Aufgrund des vom SGA am 20.02.2024 beschlossenen und inzwischen abgeschlossenen

stadtebaulichen Vertrages werden die Planungskosten vollstandig vom Vorhabentrager
bezahlt.

gez. Eberle
Samtgemeindebiirgermeister

Seite 2 von 2



	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen15

